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Ganz rechts steht das Bürgergeld, das Bedürftige mit deutschem Pass oder mit Aufent-
haltserlaubnis bekommen. Asylsuchende und Geduldete erhalten niedrigere Leistungen 
(Gesamtbedarf 2024). Diesen Betrag wollen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten kür-
zen. Für den „notwendigen Bedarf“ in der linken Spalte gilt schon heute der Vorrang von 
Sachleistungen. Der „notwendige persönliche Bedarf“ rechts daneben wird heute in der 
Regel noch in Geld ausgezahlt. Das soll künftig nur noch mit Geldkarte geschehen, damit 
Geflüchtete mit dem angeblich zu hohen Betrag keine krummen Geschäfte machen und 
nicht wegen des vielen Geldes zur Flucht nach Deutschland verführt werden. Bundesver-
fassungsgericht und Hessisches Sozialministerium vertreten die Auffassung, dass die ge-
kürzten Leistungen der Bedarfsstufe 2 für Paare und alleinstehende Erwachsene in Ge-
meinschaftsunterkünften verfassungswidrig sind. Angemessen wäre auch für diese Perso-
nen Bedarfsstufe 1. Aber im Gesetz stehen die Kürzungen immer noch. Man muss abwar-
ten, was tatsächlich geschieht. 

Die höchste Bedarfsstufe für Asylsuchende (€ 460.-) liegt unterhalb der Entlohnung für Mi-
nijobber (€ 538.-) und weit unterhalb des Mindestlohns (€ 12,41 pro Stunde, bei Vollzeitbe-
schäftigung € 1.339,99 netto). Die Gewerkschaften hatten einen Mindestlohn von € 13,50 
pro Stunde gefordert, um wenigstens einen Inflationsausgleich zu erreichen. Sie wurden 
aber in der Mindestlohnkommission überstimmt.

Von rechten Influenzern in sozialen Medien, AfD und manchen Funktionären von 
CDU und FDP werden oft ganz andere Beträge in den Raum gestellt. Diese gehören
aber in den Bereich der Fantasie. 
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